
  

Aus der Forstgeschichte 
der Landgrafschaft Nellenburg um 1700 

Mitgeteilt von Otto Schuler, Radolfzell 

Eine wesentliche Sorge der österreichischen Herrscher war die Erhaltung der 
Wälder, dies aber weniger, um die Holzversorgung der „Unterthanen” sicher= 
zustellen, als um das jagdbare Wild, besonders das Hochwild (Hirsche) zu erhalten 
und dessen Lebensbedingungen zu fördern. Kostspielig war die Jagd wie heute 
auch damals. Nach einem Extractus Nellenburger Amtsraithungen (Rechnungen) 
de anno 1694 bis 1700 hat die landesherrliche Jägerey eingetragen 380 fl (Gulden), 
gekostet aber 5306 fl. 

Über Forst und Jagd gibt ein Erlaß des Erzherzogs Sigmund Franz, des dama= 
ligen Landesherrn, gerichtet im Jahr 1663 an die vorderösterreichische Landgraf- 
schaft Nellenburg bzw. deren Verwaltungszentrale, das Oberamt Stockach, ein 
drastisches Bild. Das „Mandat“ soll hier im Wortlaut folgen: „Wir Sigmund Franz 
von Gottes Gnaden Ertzherzog zu Österreich, Herzog zu Burgund, Steyr/Kärnten/ 
Krain und Würtenberg/Bischoffe zu Augsburg/Triendt und Gurg, Graf zu tyrol 
und Görtz/Landgraf im Elsaß usw. 

Entbieten allen Geistlichen und Weltlichen, wes Standes oder Weesens sie 
immer seyen/so in unserer Landgrafschaft Nellenburg wohnen/unser gnad und 
alles guets/und geben Euch allen und jedem insonderheit gnädiglich zu vernemen. 
Demnach wir für eine hohe notdurft angesehen/daß unser Nellenburgscher Vorst 
in guetem standt conserviert und erhalten werde. Als ist an alle und jede ober- 
nannte/welche Jagdbarkeiten daselbst haben, unser gnädigster wunsch/ daß sie 
sich hinfüro deß unwaidmännischen Pürsch und Jagens/wie bishero geschehen/bey 
vermeidung grosser Straf und ungnad enthalten/daß zu rechter Waidmännischer 
Zeit als von S. Ulrich bis Egidi die Hirsch, daß Rote Wildprät von Galli bis Wey= 
nachten, daß schwarze aber von Simeon und Juda bis auf S. Andreatag fahen und 

Pürsten mögen/entgegen solle hiemit menigklichen hoch und niderstands/das Wild= 
prät zu schiessen und zu fangen bei Leibstraff verbotten seyn/ingleichen solle man 
sich der Pürstpüxen und anderer Rohr/deß täg und nächtlichen schiessens gäntzli= 
chen enthalten/ und dann ein jeder hoch und niderstandts und sonderlichen die 
Schäffereien haben seine Hunde, so zur verwahrung seiner gueter hat/zu Hause 
an Ketten lege/oder zu seiner Zeit Prigel anhänge und nit in die höltzer odr Velder 
zu vertreibung des Wildpräts lauffen lassen. Nitweniger wer eigenthümbliche 
Höltzer hat/solche bis auf das vierte Laub zu hayen (hegen) und mit Anzündung 
der Wißmäder dem Vorst/wie bishero vorgenommen worden/bei hoher Straf hin= 
fürtens kain schaden zufiegen. Sodann ist uns gnädigst gemaint, daß die junge 
und fruchtbare Aichen, Puchen und andere Obspäume/davon das rot und schwarze 
Wildprät seine Nahrung nimmt/es seye gleich in Vorst als in Veldern/solle man 
die Waldungen mit haimische Sauen nicht überschlagen/sondern/wie von alters daß 
drittel für das Wildprät verbleiben lassen. Sonsten aber wirdet das. Aichlen und 
haßelnuß klauben in gemain alles Ernstes verbotten. Item wirdet gemessen injun= 
giert/daß sie die Junge Schläg der Kayen fleißig räumen und putzen, auch das 
Afterholz oder Astich/damit daß Wildprät wegen gesperrter Flucht durch die 
schädliche Thier nit Schaden leiden müsse/gebierendermaßen aufrichten und machen 
sollen. Sodann ist uns mißfällig zu vernemen komen/welchergestalten die Junge 
Vögel oder deren Ayr aus der Pruet vilfeltig ab und weckgenommen werden/.Dann= 
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hero gebieten wir hiemit ernstlichen daß Jedermenniglichen, sonderlichen aber die - 
Pauren/den Dienstknecht und Pueben sich diesen wie auch mit Aufhebung der 
Wildkälber/jungen Frischling und Rehkitzen bey unnachläßlicher straff gentzlichen 
enthalten und bemießigen/zumalen umbewillen unseres suechenden Ertzfürstlichen 
Waidlusts/die Raiger (Reiher) und Habichtständt verschonter gelassen und gehai= 
get (gehegt) werden sollen. Und lestlichen seynd wir auch berichtet worden/daß 
jeweilen in den Gehöltzen und Auen mit verwiest und verhackung, auch ausrait 
und Prenntmachung gantz verderblichen gehaust/Grundt und Poden aigenwilliger= 
weis außgestockt, daß junge heranwachsende Holtz und Geschösser ausgerauft 
und geschwendet werden. Welches wir aber hinfürders keineswegs zu verstatten, 
sondern hiemit abzustellen gnedigst vermaint. Dannenhero wider dergleichen Über- 
tretter/wie auch alle andere/so dißem unserem Gebott in ein oder anderem fahl 
widerhand ein und dasselb nit beobachten würden/der gebühr nach mit empfind- 
licher demonstration fürgegangen werden soll/daß wollten wir Euch durch diß 
Mandat/auf daß sich jedr des schuldigen gehorsams zuverhalten und vor schaden 
zu hütten wisse/in gnaden nicht verhalten. Geben in unserer Statt Ynnßprugg, 
den 15. July Anno 1663. 

Sigmund Franz.” 

Ein ähnlicher Erlaß folgte im Jahre 1711 durch den damaligen „bevollmächtig= 
ten Gubernator der Oberen und Vorderösterreichischen Lande”, den Pfalzgrafen 
Karl Philipp in Bayern, der einen besonders warnenden Hinweis für die Bewohner 
der Stadt Stockach enthält: „sowohl etwelche Inwohner von Stockach und selber 
Enden als auch einge Fremde sich unterstehen, wider die schon so oft ergangenen 
Verbotte der Bixen und des Schießens zu gebrauchen, ja sogar mit den Hunden 
die Wälder und Vörst außzujagen.” 

Dieser Herrscher hat schon vorher, im Jahre 1709, dem Landvogt der Land= 
grafschaft Nellenburg, also dem Oberamt Stockach, mitgeteilt, er habe es für not= 
wendig gefunden, zur Untersuchung der Vorderösterreichischen Forestalium et 
annexorum eine autorisierte Commission zu ernennen, bestehend aus verschiedenen 

adeligen Herren. Diese Commission hat dann etliche forstlich bedeutungsvolle 
Anordnungen getroffen, deren Anführung hier zu weit führen würde. 

Dagegen ist es nicht ohne Reiz, die Verwaltungsstreitigkeiten zwischen dem 
Amtmann in Stockach und dem Forstmeister im einzelnen zu verfolgen. 

Vogteiverwalter der Landgrafschaft Nellenburg in Stockach war zu jener Zeit 
Herr Joseph Antoni Freiherr von Rost, u. a. Herr zu Singen und Mägdeberg 
(gest. 1730). 

Gemäß Befehl von 1579 geschah die Bestellung und Entlassung des Forstmeisters 
„immediate” durch das Oberamt Stockach ohne Zutun eines Obrist Jägermeister- 
amts in Innsbruck. Ferner wird durch eine Erzfürstliche Verordnung de dato 7. April 
1677 dem Amt Stockach „eine genaue Inspektion über des Forstmeisters Thun und 
lassen anbefohlen”. Aber nicht allein die genannten Verordnungen, sondern auch 
der Umstand, daß das Oberamt Stockach der Mittelpunkt der Verwaltung war, der 
alle Sparten der Verwaltung umfaßte (ähnlich wie heute Landratsamt oder Regie- 
rungspräsidium), gab dem Amtmann gegenüber der Forstverwaltung ein besonde- 
res Gewicht. Andererseits mußte der Forstmeister mit ansehen, wie in den Wal- 

dungen Raubbau getrieben wurde und wie dabei vielfach die Belange der Jagd in 
Mitleidenschaft gezogen wurden. Es scheint, daß der Amtmann mehr wie ein Auge 
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zudrückte, wenn es sich um die Holzversorgung der „Untertanen“ handelte, wobei 
auch das Moment seiner persönlichen Beliebtheit beim Volke seine Handlungen 
oder passives Verhalten motivierte. 

Der Forstmeister hingegen hatte bei aller Abhängigkeit vom Amt insofern 
einen längeren Arm, als er bei etwaigen Klagen die Unterstützung des Obristen 
Jägermeisteramts in Tirol hatte. Aber nicht bloß das, er fühlte über sich die schüt= 
zende Hand des Landesfürsten, dem die „Waidlust” und indirekt damit auch die 
Sorge um den Wald über alles ging. So können wir in den folgenden Erlassen der 
Innsbrucker Regierung (die Berichte des Forstmeisters sind uns leider nicht erhal- 
ten bzw. nicht zugänglich) das Spiel der Kräfte und deren entgegengesetzte An= 
schauungen verfolgen. 

Die Erlasse beziehen sich auf die landesherrliche Jagd, auf die Brennholzversor- 
gung der Bevölkerung, auf die Waldausstockung zu Ackerlandgewinnung, auf wald- 
bauliche Mißwirtschaft im Privatwald und auf Forststrafsachen. 

Der Röm. Kays. Majestät Präsident, Kanzler und Regent, und Hofkammer= 
Räthe v. ö. Lande. 

An Wohlgeborenen Herrn Joseph Anthoni Freiherr von Rost, zu Kelburg, auch 
Herrn zu Singen und Mägdeberg, der Röm. Ka. Maj. v. ö. Rath u. Vogteiverwalter 
der Grafschaft Nellenburg, auch H. Beamten daselbst, unseren lieben, guten Freun= 
den und Herren 

in Stockach. 

„Demnach dem obristen Jägermeisteramt in Tyrol, und von diesem Uns hinter: 
bracht worden, daß in der Landgrafschaft Nellenburg im Forst und Holz, auch Fisch= 
wasser, zu schaden der hochherrschaftlichen Jurium, Regalien, respekt und Gehor- 
sams, auch zu schaden der Först und Waldungen eine Zeit her verschiedene exceß 
verübt werden, und eingeschlichen seien, Indem Erstlichen Ihr wider alle Obser= 

vanz, ohne auch habendes recht, und zuwider unserem erst am 23. August erlas= 
senen inhibitionsbefehl Eure Bediente als den feldwaibl, Untervogt, den Amts= 
Pothen in die Först auszuschicken pflegt, welche nachgehends sowohl Reh, Füx und 
Hasen vielfältig hinwegschießen und neben diesen das andere Hochwild aus den 
Ständen und gar aus den Försten versprengen, auch in dem herrschaflich verbo- 
tenen, dem aldasigen Forstmeister zur Obhut übergebenen Fischwasser nach Belie- 
ben hausen. 

Für das andere, daß die Hegauischen Cavalliere und der Adl, denen vermöge 
Hegauischem Vertrag das Kleine waidwerk zwar, Jedoch ohne Treib und Klopfen 
zugelassen, dem doch zuwider mit Hunden zu jagen und zu Klopfen und sowohl 
zu waid- als wie zu unwaidmännischer Zeit Trib anzustellen, auch bei nächtlicher 

weil die Täx (Dachse) mit Hunden aufzusuchen, und zu fangen, andurch das Hoch- 
wild und Schwarzwild (Hirsche und Sauen) zu verjagen pflegen: Item daß in Tei- 
len des Nellenburger Forstbestandes die Hirschen und anderes Gewild zur ganz 
unwaidmännischen Zeit hinweggeschossen, als auch gar zu excessen und unordent= 
licher benützung zu schaden und ruin der Först gegriffen werde. 

Aso befehlen Wür hiemit Euch alles Ernstlich, sowohl in Försten als Fisch= 
wassern dergleichen Unbefugnissen, weil sondergleich in Euren Instruktionibus 
nicht enthalten, gänzlich zu enthalten, mithin die Forstknecht bei ihren accidentiis 
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zu Erhaltung deren Pflicht und Threue hand zuhaben, absonderlich denen von Adl 

und anderen das Jagen mit den Hunden, sonderbar das Taxen (Dachsen) mit Hun= 

den zu Nacht genzlich abzustellen und sich dem Hegauischen Vertrag gemäß zu 

halten zu erynnern und die Forst bestands-Inhaber sich der waidmännischen Zeit 

zu bedienen anzuhalten. 

Datum, Innsbrugg, den 5. Oktober 1701. 
gez. Unterschriften.” 

Am 5. Oktober 1701 erging von der gleichen Stelle eine Aufforderung an das 

Oberamt Stockach dafür zu sorgen, „daß die Nellenburgischen Unterthanen mit 

Schlagung des Prenholz (Brennholz) nit das ganze Jahr hindurch umbgehen — zur 

Ruhe der Först und erhaltung des gewilds in ihren Ständen — im April allein nach 

alter Observanz zu schlagen und bis zu end des Monats May aufarbeite, die übrige 

Zeit aber das ganze Jahr hindurch die Först und hölzer meiden... Sintemahlen 

dem Nellenburger Ambts-Vogte nach alter Observanz zugelassen, das Jeder, 

wo daran sind, Jährlich aus herrschaftlihen Hölzern sechs» und die Pann= 

warth (Bannwarte) zwei Klafter Prenholz schlagen mögen, doch mit dieser Obliga- 

tion, daß Sye dem Forstmeister ein oder anderen Holzverbrecher gebührend anzei= 

gen sollen.” — 

Weitere Verfügung wegen Brennholz: 

„Demnach Wür unbeliebig vernahmen, daß die Nellenburgischen Unterthanen, 

So eigene Hölzer und Waldung haben, wider alle ordnung und observanz gleich 

nach aigenem Belieben und Gefühlen darinnen ybl hausen, die verbotenen aichen 

niederhauen, und das andere Holz bald da, bald dort heraus hauen, die Waldungen 

Erlichten und durch Niederfällung der Aichen dem Gewild narung nemben. 

Also befelchen wir Euch, denen Unterthanen die Schädlichen Holzschläg in 

Ihren eigenen Waldungen bei unnachläßlicher Straf ohne vorwissen des Forst= 
meisters gänzlich zu verbieten und Sye jedesmahl um die auszaigung (Anweisung 
im Herrschaftwald) an Ihn zuweisen. Also auch pro 3.) in denen nächst dem Schloß 
Nellenburg liegenden Waldungen (wegen herrschaftlicher „Waidlust”) weder für 
Euch noch für die Schmelzhütten (Zizenhausen, Rißdorf) kein Holz mer zu 
schlagen.” 

Verfügung wegen Waldausstockung: 

„Gleichen Uns von dem obristen Jägermeister in Tyrol hinterbracht wurde, das 
ohne Unser, der Kammer oder Meines Raths Vorwissen von dem Ambt Nellen= 

burg Grundtsausstockungen verwilliget, wodurch denen Waldungen großer Schaden 
verursacht, samt dem gar kein Gruntzins für herrschaftlihe Nutzung darauf- 
geschlagen werde, sondern allein von Solchen Novalien denen Pfarrherren die 
Decimo (der Zehnte) zufallen: Item daß den Nellenburger Unterthanen, da Sye 
Holz zur repation der Inhabenden herrschaftlichen Güter vonnöthen. Solches ansei= 
tig von Euch dem Ambtmann Verwilliget und nit, wie von Alters der Ordnung 
nach prothokolliert, sondern dem Forstmeister blos ein Verwilligungszettel zuge= 
schickt werde. Also ist ad primum befelchlich gemaint, daß ihr hinfüro ohne unser 
Consens keine Grundt=-Ausstockungen am herrschaftlichen Hoheit(wald) mehr Vor= 
nemmen, Ihr der Ambtmann auch die Holzabgebung ordentlich prothokollieren, 
und ohne des Forstmeisters Vorwissen keine mer Thun sollet.” 
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Verfügung wegen waldbaulicher Mißwirtschaft: 

„Uns ist von dem obristen Jägermeister Ambt in Tyrol (folgendes berichtet 
worden), daß, obwohlen dem Forstmeister zu Nellenburg seine Instruktion befelcht, 
conjunctim mit dem Ober-Amt auf die Waldungen obsicht zuttragen, Zu der 
Schmelzhütten zu Stockach und anderen Gebäuden wird in den Försten ohne sein 
des Forstmeisters anfrag, =wissen und auszaigen (anweisen des zu schlagenden 
Holzes), auch ohne Verschonung der Wildfährte durch Euch, den Ambtmann und 
Pergschreiber (Hüttenverwalter), das Holz verschwenderisch geschlagen, die Stöckh 
(Abhiebstumpen) Mannshoch stehend, die Flög (Pflöcke) und Reisach (Reis) hin 
und wieder haufenweis liegend gelassen, nebst diesem die mindeste reflexion nit 
gemacht werde, daß bei dergleichen fürgenannte Holz pflögen, etwa da und dort 
ain Puchen (eine Buche) stehend gelassen würde, damit der Wind den Samen aus= 
breiten könnte (zwecks natürlicher Verjüngung), auch inskünftig der so Notwen= 
dige Holzwax (Holzwachstum) gehemmt wird, daß also bei sogestalten Dingen 
die Först und Waldungen, und Schmelzhütte, nit lang dauern, sondern Nothwen= 
dig in ruin und abgang khommen, das gewild auch denen Wölf wegen und hin 
und wieder häufig liegendem Abholz vil ehend zum Raub werden muß. Ja sogar, 
wenn der Forstmeister die (von den Interessenten) bestellten Holzhacker etwa 
abtreiben wolle, er jedes mahl die Antworth zu vernemmen habe, es geschehe alles 
auf Eures des Ambtmanns Befelch, und derentwegen seiner Instruktion khein ge- 
nügen thun khönne, auch zusehen müsse, wie da und dort denen Först von Unver= 
antwortlichen Abbruch geschehe. 

Also Befelchen Wür hiermit, daß Ihr der Ambtmann hinfüro Euch alle gehör- 

ten exceß gänzlichen enthalten und bei den Holzschlägen alles oben Nützlich Eryn- 
nerte zur confirmation der Först und Waldungen genau beobachten, auch ohne 
Vorwissen und Fingerzeit des Forstmeisters kein Holzschlag vornehmen sollet. 
Dergestalten ihr Ihm, Forstmeister, da in Holzsachen bey dem Ambt gehandelt 
wird, jedesmal ad sessionels bey zu ziehen habt.” 

Verfügung vom 29. April 1702 in Forststrafsachen: 

Der Forstmeister hatte gemäß seiner Instruktionen de anno 1696/97/98 aus 
forstlichen Strafen '/s des Betrages für sich anzusprechen. Dies wurde ihm vom 
‚Amt Stockach streitig gemacht. Daher lautet die Verfügung (auszugsweise): 

„Wir Befelchen hiemit ernstlich, daß dem Forstmeister die 320 fl aus denen 
eingegangenen Strafengeltern für seine Ansprüche ohne weiteres ausgehändigt wer- 
den, in futurum aber jedesmahlen an den fallenden Strafen das Drittel bezahlt 
wird. Zumahlen das Strafrecht ohne sein Forstmeisters Beysein fürohin nit vor= 
genommen, auch alle durch ihn und seine Untergebenen Forstknechte denuncieren= 
den straffähle fleißig prothokolliert werden sollen.” 

In einem besonderen Schreiben der v. ö. Hofkammer an den Forstmeister 
Gasser vom gleichen Datum wird derselbe ermahnt, „mit dem Oberamt gutes Ver- 
ständnis zu pflegen und Uns mithin von derley schädlich und verdrießlichen Dif- 
ferenzen und Klagen zu entheben.” 

In diese mehr oder weniger verworrenen Verhältnisse hat in Baden erst das 
Forstgesetz vom Jahre 1833 Ordnung und Besserung gebracht. 

Benutzte Quellen: Akten des General-Landesarchivs in Karlsruhe, 118/76. 
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